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(5) Den Geldzeichen werden Geld- und Kreditkarten, Be
rechtigungen für den Zahlungsverkehr, Postwertzeichen, 
Freistempelabdrucke und internationale Antwortscheine 
gleichgestellt.

§175
Bereitstellung von Fälscbungsmitteln

Wer zur Vorbereitung einer Fälschung von Geldzeichen
1. Papier, das dem zur Herstellung von Geldzeichen der 

Deutschen Demokratischen Republik verwendeten und 
durch äußere Merkmale erkennbar, gemachten Papier 
zum Verwechseln ähnlich sieht;

2. Stempel, Siegel, Stiche^ Platten, andere Instrumente oder 
solche Materialien, die zur Nachahmung oder Verfäl
schung von Geldzeichen dienlich oder nutzbar sind,

anfertigt oder sich beschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geld
strafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

A n m e r k u n g  :
Derartige Handlungen, die nicht der Vorbereitung einer 

Geldzeichenfälschung dienen, können als Ordnungswidrig
keit verfolgt werden.

§ 176
Verkürzung von Steuern, Abgaben, anderen 

Abführungen an den Staatshaushalt und Beiträgen 
zur Sozialpflichtversicherung

(1) Wer vorsätzlich bewirkt, daß
1. Steuern, Abgaben, andere Abführungen an den Staats

haushalt oder Beiträge zur Sozialpflichtversicherung 
nicht oder zu niedrig festgesetzt werden;

2. Steuern, Abgaben, andere Abführungen an den Staats
haushalt oder Beiträge zur Sozialpflichtversicherung, die 
der Schuldner zu berechnen und abzuführen hat, nicht 
oder zu niedrig erklärt oder angemeldet werden;

3. Vorteile bei der Festsetzung oder Erhebung von Steuern, 
Abgaben, anderen Abführungen an den Staatshaushalt 
oder von Beiträgen zur Sozialpflichtversicherung rechts
widrig gewährt oder belassen werden,

wird, wenn er einen erheblichen Schaden vorsätzlich verur
sacht, mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be
straft.

(2) Schwere Fälle werden mit Freiheitsstrafe von zwei bis 
zu acht Jahren bestraft. Ein schwerer Fall liegt insbesondere 
vor, wenn durch eine oder durch wiederholte vorsätzliche 
Tatbegehung nach Absatz 1 ein besonders hoher Schaden vor
sätzlich verursacht wurde.

(3) Der Versuch ist strafbar.

A n m e r k u n g  :
Einmalige, mit geringem Schaden oder fahrlässig began

gene Verstöße gegen das Steuer-, Abgaben- oder Soziälver- 
sicherungsrecht können als Ordnungswidrigkeit verfolgt wer
den.

6. K a p i t e l

Straftaten gegen das persönliche und private Eigentum

§177
Diebstahl persönlichen oder privaten Eigentums

(1) Wer Sachen wegnimmt, die persönliches oder privates 
Eigentum sind, um sie sich oder anderen rechtswidrig zuzu

eignen, oder wer solche ihm übergebene oder auf andere 
Weise in seinen Besitz gelangte Sachen sich oder anderen 
rechtswidrig zueignet, wird wegen Diebstahls zum Nachteil 
persönlichen oder privaten Eigentums zur Verantwortung ge
zogen.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§178
Betrug zum Nachteil des persönlichen oder privaten 

Eigentums

(1) Wer einen anderen durch Täuschung zu einer Vermö
gensverfügung veranlaßt, die das persönliche oder private 
Eigentum schädigt, um sich oder anderen rechtswidrig Ver
mögensvorteile zu verschaffen, wird wegen Betruges zum 
Nachteil persönlichen oder privaten Eigentums zur Verant
wortung gezogen.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§179
\

Verfehlung zum Nachteil persönlichen oder privaten 
* Eigentums

Wer einen Diebstahl oder Betrug zum Nachteil persönli
chen oder privaten Eigentums begeht, der unter Berücksich
tigung aller Umstände der Tat, wie des Schadens, der Schuld 
des Täters und seiner Persönlichkeit geringfügig ist, wird we
gen einer Verfehlung zur Verantwortung gezogen.

§180
Bestrafung von Vergeben zum Nachteil persönlichen 

oder privaten Eigentums

(1) Wer durch einen Diebstahl oder Betrug zum Nachteil
persönlichen oder privaten Eigentums einen höheren Schaden 
verursacht, die Tat mit großer Intensität oder unter grober 
Mißachtung der Vertrauensstellung oder anderer erschwe
render Umstände begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe 
oder mit öffentlichem Tadel bestraft oder von einem gesell
schaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung ge
zogen. ^

(2) Ist die Tat gegenüber einem Angehörigen begangen, 
tritt die Verfolgung auf dessen Antrag ein.

§180 a
Mißbrauch der Datenverarbeitung zum Nachteil 

persönlichen oder privaten Eigentums

(1) Wer auf einen Datenverarbeitungsprozeß durch miß
bräuchliche Verwendung von Daten oder Programmen oder 
in sonstiger Weise einwirkt oder das Ergebnis eines Daten
verarbeitungsprozesses beeinflußt und dadurch das persön
liche oder private Eigentum schädigt, um sich oder anderen 
rechtswidrig Vermögensvorteile zum Nachteil persönlichen 
oder privaten Eigentums zu verschaffen, wird mit Geldstrafe, 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§181
Bestrafung von schweren Fällen des Diebstahls, des 
Betrugs und des Mißbrauchs der Datenverarbeitung 
zum Nachteil persönlichen oder privaten Eigentums

(1) Schwere Fälle des Diebstahls, des Betrugs oder des Miß
brauchs der Datenverarbeitung werden mit Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. Einen schweren


